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           Jahrhunderthaus Bochum     

 
Antrag-Nummer:  A1 1 

Antragsteller:    Unterbezirksvorstand der SPD Bochum  2 

Betreff:   Satzungsändernder Antrag zu §7 Satzung des SPD Unterbezirks Bochum 3 

 4 
Der Unterbezirksparteitag möge beschließen: 5 
 6 
Die Satzung des SPD Unterbezirks Bochum wird im §7 Vertreterversammlung der SPD Bochum wie folgt 7 
geändert: 8 
 9 
§ 7 Vertreterversammlungen der SPD Bochum 10 
Für die Aufstellung von Direktkandidat/Innen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Landtag von 11 
Nordrhein-Westfalen sowie zur Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt Bochum, zur 12 
Wahl des Rates der Stadt Bochum und zu anderen Vertretungskörperschaften treten gemäß § 15 Absätze 13 
1,3,5,6 der Satzung des SPD-Landesverbandes NRW Vertreterversammlungen zusammen. Die Größe der 14 
jeweiligen Vertreterversammlung wird durch den Vorstand der SPD Bochum festgelegt. Die Verteilung der 15 
Vertretermandate auf die Ortsvereine erfolgt nach der Mitgliederzahl, für die im der Vertreterwahl 16 
vorausgegangenen Jahr Mitgliedsbeiträge abgerechnet worden sind. 17 
Die Aufstellung von Kandidat/Innen für die Bezirksvertretungen im Gebiet der Stadt Bochum werden gemäß 18 
§ 15 Absatz (4) der Landessatzung der NRWSPD in gesonderten Versammlungen für jeden Stadtbezirk 19 
aufgestellt. Organisatorisch zuständig ist der Unterbezirk.  20 
 21 
 22 
Begründung: 23 
Die Satzung der SPD Bochum widerspricht in §7 Vertreterversammlungen der SPD Bochum der Satzung der 24 
NRWSPD und muss entsprechend geändert werden.  25 
 26 
Bisher lautet §7:  27 
Für die Aufstellung von Direktkandidat/Innen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Landtag von 28 
Nordrhein-Westfalen sowie zur Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters der Stadt Bochum, zur 29 
Wahl des Rates der Stadt Bochum und zu anderen Vertretungskörperschaften treten gemäß § 15 Absätze 30 
1,3,5,6 der Satzung des SPD-Landesverbandes NRW Vertreterversammlungen zusammen. Die Größe der 31 
jeweiligen Vertreterversammlung wird durch den Vorstand der SPD Bochum festgelegt. Die Verteilung der 32 
Vertretermandate auf die Ortsvereine erfolgt nach der Mitgliederzahl, für die der Vertreterwahl im 33 
vorausgegangenen Jahr Mitgliedsbeiträge abgerechnet worden sind. 34 
Die Aufstellung von Kandidat/Innen für die Bezirksvertretungen im Gebiet der Stadt Bochum werden gemäß § 35 
15 Absatz 4 der Satzung des SPD-Landesverbandes NRW auf die Stadtbezirksverbände der SPD Bochum 36 
übertragen. 37 
 38 
Die geänderte Satzung soll unmittelbar nach Beschlussfassung durch den Parteitag der SPD Bochum in Kraft 39 
treten.  40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 
Antrag   angenommen    
 
  abgelehnt   
   

  überwiesen an   


